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Internet 

1.  Leistungsumfang 

Stadtwerke Erkrath GmbH (im Folgenden Stadtwerke Erkrath)
ermöglicht den Zugang zum Internet über den Zugangsknoten 
(Point of Presence) in Form einer funktionstüchtigen Schnitt-
stelle (Gateway) zum Internet und ermöglicht dem Kunden die 
Übermittlung von Daten in IP-Paketen. Der Zugang wird über 
das Glasfasernetz von der Stadtwerke Erkrath realisiert und 
erfolgt mittels einer dynamischen, öffentlichen IP-Adresse, die 
an den Kunden vergeben wird. Die Stadtwerke Erkrath richtet für 
die Internetprodukte einen dauerhaft bereitstehenden Internet-
zugang ein, wobei sich die Stadtwerke Erkrath aus technischen 
Gründen vorbehält, die Verbindung innerhalb von 24 Stunden 
einmal kurzzeitig zu unterbrechen. Der sofortige Aufbau einer 
neuen Verbindung ist möglich. Die Stadtwerke Erkrath bietet 
ihren Kunden verschiedene Produkte an, die sich durch die 
Höhe der maximalen Datenraten für den Downstream (d. h. den 
Datenfluss vom Zugangsknoten der Stadtwerke Erkrath zum 
Kunden) und Upstream (Datenfluss vom Kunden zum Zugangs-
knoten von der Stadtwerke Erkrath) unterscheiden. Die Produkte 
sind asynchron, d. h., dass die Downloadgeschwindigkeit nicht 
gleich der Uploadgeschwindigkeit ist. Die tatsächlich beim 
Kunden erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit kann abwei-
chen. Bei den Angaben zu Up- und Downloadgeschwindigkeiten 
handelt es sich um Nominalwerte, welche maximal 10 Prozent 
Abweichungen im Bereich des Netzes der Stadtwerke Erkrath 
unterliegen. Einflussfaktoren auf die tatsächlich erreichbare 
Übertragungsgeschwindigkeit sind u. a. die Leistungsfähigkeit 
des Kunden-Endgeräts/-PCs und dessen Einstellungen, die 
Leistungsfähigkeit der Gegenstelle, die verfügbare Bandbreite 
bei der Übertragung durch das Internet außerhalb der Leitungen 
von der Stadtwerke Erkrath. Für diese Faktoren übernimmt die 
Stadtwerke Erkrath keine Gewähr.

2.  Standardleistung 

(1) Die Stadtwerke Erkrath überlässt dem Kunden ein zentrales 
Endgerät-Modem (CPE/Router), welches die Anschluss-
möglichkeit für die Internetnutzung über mindestens eine 
Fast-Ethernet-Schnittstelle (auch als LAN- oder Netzwerkan-
schluss bezeichnet) bietet. Der Kunde hat für das Vorhan-
densein, die Funktion und die entsprechende Konfiguration 
der notwendigen Anschlusseinrichtungen an Kundenge-
räten bzw. am Kunden-Netzwerk (wie Ethernet-Anschluss, 
ggf. Ethernet-Switch oder -Hub) zu sorgen. 

(2) Die im Leistungsumfang beschriebenen Produkte bein-
halten pauschal alle Datenübertragungen, die über das 
Glasfasernetz von Stadtwerke Erkrath ablaufen. Es findet 
keine Berechnung nach Volumen oder Zeit statt. Die maxi-
male Übertragungsgeschwindigkeit/Bandbreite wird durch 
den gewählten Tarif definiert. Die monatlichen pauschalen 
Entgelte und spezifischen Einschränkungen können der 
Preisliste entnommen werden. 

(3) Wenn es zum Leistungsumfang des vom Kunden erworbe-
nen Produktes gehört, stellt die Stadtwerke Erkrath einen 
Portalzugang unter www.lichtwelle-erkrath.de bereit, über 
das Senden und Empfangen der E-Mails erfolgen kann. Mit 
der Einrichtung des Postfachs durch den Kunden über den 
von Stadtwerke Erkrath optional zur Verfügung gestellten 
Portalzugang erhält der E-Mail-Nutzer nach erfolgreicher 
Authentifizierung Zugriff auf sein Postfach und damit die 
Möglichkeit, E-Mails zu versenden und zu empfangen. Die 
Authentifizierungsdaten für den Portalzugang werden dem 
Kunden zu Vertragsbeginn von Stadtwerke Erkrath mitge-
teilt. Der Kunde erhält außerdem die Möglichkeit, über die 
standardisierten Internetprotokolle POP3, IMAP4 und SMTP 
E-Mails zu empfangen und zu versenden. 

  (a) Jeder Kunde kann optional ein Stammpostfach mit 
einer von den Stadtwerken Erkrath festgelegten E-Mail-
Adresse erhalten. Diese E-Mail-Adresse wird in der Regel 
aus einer von den Stadtwerken Erkrath vorgegebenen 
Domain und der Kundennummer gebildet. Der Name 
dieses Stamm-Postfachs kann nicht verändert werden. 
Weitere Postfächer können kostenpflichtig angefordert 
werden. Bei Wahl der Postfächer müssen vom Kunden 
die in den Systemen zugrundeliegenden technischen 
Voraussetzungen beachtet werden. 

   Diese sind: 
   • hinter dem @ folgt der von Stadtwerke Erkrath fest- 

 gelegte Domainname 
   • keine Doppelvergaben von Postfach-Adressen 
   • der Wunschname darf nur aus folgenden Zeichen  

 bestehen:  A-Z a-z 0-9 .-_ (Punkt, Bindestrich,  
 Unterstrich) 

   Die Bedingungen prüft die Stadtwerke Erkrath automa-
tisch, verhindert ggf. die Einrichtung einer ungültigen 
E-Mail-Adresse und zeigt dies dem Kunden an. 

  (b) Die Stadtwerke Erkrath stellt dem Kunden für den 
Empfang von E-Mails eine Speicherkapazität von bis zu 
100 Mbyte je zugeteiltem Stamm-Postfach zur Verfü-
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gung. Die Stadtwerke Erkrath behält sich das Recht vor, 
für den Kunden eingehende persönliche Nachrichten an 
den Absender zurückzusenden, wenn die vorgenannten 
Kapazitätsgrenzen überschritten sind. E-Mail-Postfächer 
dürfen ausschließlich für die Abwicklung von E-Mail-
Verkehr verwendet werden. Es ist insbesondere untersagt, 
E-Mail-Postfächer als Speicherplatz für andere Dateien 
und Daten zu nutzen. Durch den Kunden versehentlich 
gelöschte E-Mails können durch die Stadtwerke Erkrath 
nicht wiederhergestellt werden. Der Kunde hat in seine E-
Mail-Postfächer eingehende Nachrichten in regelmäßigen 
Abständen abzurufen. Durch die Stadtwerke Erkrath wird 
keine Datensicherung der Postfachinhalte durchgeführt. 

  (c) Die maximale Größe einer E-Mail, sofern die Gegen-
stelle E-Mails dieser Größenordnung akzeptiert, darf 
beim Versand 15 Mbyte nicht überschreiten, andernfalls 
wird die E-Mail nicht zugestellt. Das Versenden von 
Rundschreiben oder Serienbriefen, sofern dabei mehr 
als 20 Empfänger pro E-Mail benannt werden, ist nicht 
gestattet. Eine Verschlüsselung der E-Mails findet nicht 
statt. Empfangs- und Lesebestätigungen erfolgen nicht. 

  (d) E-Mails bis zu einer Größe von 15 Mbyte können emp-
fangen werden. Bei Überschreitung der Größenordnung 
wird der Zusteller der E-Mail über den Nichtversand 
informiert. Das Abrufen des E-Mail-Kontos kann von 
jedem beliebigen Internetzugang aus mittels der Au-
thentifizierungsdaten erfolgen. 

  (e) Wurde von Seiten des Kunden versucht, eine E-Mail an 
einen Empfänger zu versenden, dessen Domain nicht 
bekannt ist, so wird von der Stadtwerke Erkrath eine 
E-Mail an den Absender gesendet, die über die Unzu-
stellbarkeit informiert Voraussetzung dafür ist, dass 
die Absenderadresse im E-Mail-Programm des Kunden 
korrekt eingerichtet ist. Wurde von Seiten des Kunden 
versucht, eine E-Mail an einen Empfänger zu versenden, 
dessen Empfänger-Adresse nicht bekannt ist, so obliegt 
es der Verwaltung der adressierten Domain, ob eine 
entsprechende Meldung versendet wird, die über die 
Unzustellbarkeit informiert. 

3.  Kundenportal 

Durch das Kundenportal gibt die Stadtwerke Erkrath ihren 
Kunden die Möglichkeit, den Telekommunikationsanschluss 
zu verwalten und Rechnungs- und Verbindungsnachweise zu 
erhalten. Um das Kundenportal nutzen zu können, werden dem 
Kunden von der Stadtwerke Erkrath geheimhaltungsbedürftige 
Authentifizierungsdaten mitgeteilt. 

Die Zugangsdaten für den Internet- und Telefonanschluss 
werden dem Kunden im Kundenportal unter www.lichtwelle-er-
krath.de zum verschlüsselten Abruf in einem passwortgeschütz-
ten Bereich bereit gestellt. Der Abruf der Zugangsdaten erfolgt 
über das Kundenlogin und Kundenpasswort, die dem Kunden 
schriftlich vor der ersten Nutzung mitgeteilt werden.

Telefon
 

1.  Telefonanschluss 

Der Kunde erhält von Stadtwerke Erkrath zwei Sprachkanäle und 
eine Rufnummer. Es besteht die kostenpflichtige Option auf bis 
zu maximal zehn Rufnummern. 

Neu zugeteilte Rufnummern erhält der Kunde aus dem 
Rufnummernkontingent, welches die Bundesnetzagentur der 
Stadtwerke Erkrath oder ihrem Vorleistungspartner zugewiesen 
hat. Abweichend hat der Kunde die Möglichkeit, die Portierung 
seiner Rufnummer, die ihm von einem anderen Anbieter zuge-
teilt wurde, mit der Stadtwerke Erkrath zu vereinbaren, sofern 
diese übertragbar ist. 

2.  Verbindungen 

Die Telefonverbindung dient der Vermittlung von Sprache und 
Fax. Die Telefonverbindungen sind Wählverbindungen und bein-
halten die Realisierung von Sprachverbindungswünschen zu und 
von Telefon-Endteilnehmern in nationale sowie internationale 
Telefon-Festnetze und Mobilfunknetze. Aufgrund technischer 
Gegebenheiten anderer Netzbetreiber und der vom Verbin-
dungsziel-Teilnehmer eingesetzten Endeinrichtung kann es im 
Einzelfall für den Kunden zu Einschränkungen im dargestellten 
Leistungsumfang kommen. 

Verbindungen zu Sonderrufnummern, Auslandsverbindun-
gen und Verbindungen zu Mobilfunkrufnummern werden 
hergestellt, soweit dies mit internationalen Vertragspartnern 
und anderen Telefongesellschaften vereinbart wurde. Hier-
für entstehen weitere Kosten. Diese können den Preislisten 
entnommen werden. Verbindungen zu anderen Verbindungs-
Endteilnehmern, die mit einer Verbindungsnetzbetreiberkenn-
zahl eingeleitet werden (Call-by-Call, Preselection), können nicht 
hergestellt werden. 

Die Verfügbarkeit von Telekommunikationsleistungen kann 
durch die zwischen den an einer Verbindung beteiligten Netz-
betreibern vereinbarten Leistungsmerkmale eingeschränkt sein. 
Im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten 
werden Verbindungen mit einer mittleren Durchlasswahrschein-
lichkeit von mindestens 97 Prozent hergestellt. 

Die mittlere Durchlasswahrscheinlichkeit ist die für einen 
Bewertungszeitraum von zwölf Monaten ermittelte tatsächli-
che Verfügbarkeitszeit des Anschlusses in Stunden in Relation 
zur Gesamtzahl der theoretisch möglichen Anschlussstunden. 
Ein Anschluss gilt als verfügbar, wenn der Kunde Verbindungen 
aufbauen und entgegennehmen kann. Wartungs-, Installati-
ons- und Umbauzeiten sind von der Anschlussverfügbarkeit 
ausgenommen. 

Eine Rückverfolgung des Notrufs (110, 112) kann nur gewähr-
leistet werden, wenn der Telefonanschluss an dem vertraglich 
vereinbarten Standort benutzt wird. Werden die Zugangsdaten 
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außerhalb des vertraglich fixierten Standorts benutzt, kann dies 
nicht gewährleistet werden. Eine uneingeschränkte Notruffunk-
tion ist nur verfügbar, wenn die Stromversorgung nicht unter-
brochen ist und die von Stadtwerke Erkrath überlassenen Geräte 
ordnungsgemäß installiert und eingerichtet sind. 

Das Senden und Empfangen von Faxen über den Anschluss 
unterliegt technischen Einschränkungen, die von verschiedenen 
Umständen abhängig sind, z. B. von den eingesetzten Endgerä-
ten und der zum Zeitpunkt der Sendung verfügbaren Bandbreite 
und Verbindungsqualität. Andere Faxgeräte als G3 sind nicht 
zum Einsatz beim Kunden geeignet. 

3.  Leistungsmerkmale Telefonanschluss 

Der Anschluss von den Stadtwerken Erkrath bietet dem Kunden 
für sämtliche Anschlussarten folgende Leistungsmerkmale: 
• Rufnummernanzeige: Die Rufnummer des Anrufers wird bei 

ankommenden Verbindungen angezeigt, wenn diese Funktion 
nicht vom Anrufer unterdrückt wird (CLIP). 

• Übermittlung der eigenen Rufnummer: Die Rufnummer des 
Anschlusses wird an den Angerufenen übermittelt. Die Anzei-
ge beim Angerufenen ist abhängig von der Ausstattung des 
Telefons und der Erstellung des Anschlusses (COLP). 

• Anrufweiterschaltung: Ankommende Verbindungen können 
zu einem anderen Anschluss umgeleitet werden. Der Kunde 
kann an seinem Telefon selbst eingeben, in welchen Fällen und 
unter welcher Rufnummer er erreichbar sein möchte. Möglich 
sind die ständige Anrufweiterschaltung (CFU), die Anrufwei-
terschaltung bei Nichtmelden nach 15 Sekunden (CFNR), die 
Anrufweiterschaltung bei besetztem Anschluss (CFB) und 
Rückruf bei Besetzt (CCBS). Bei Rückruf bei Besetzt wird au-
tomatisch eine Verbindung hergestellt, sobald ein zuvor vom 
Kunden angewählter besetzter Lichtwelle-Anschluss wieder 
frei wird. Diese Funktion steht nur innerhalb des des Stadtwer-
ke-Netzes zur Verfügung. 

• Anklopfen: Während einer bestehenden Verbindung wird ein 
weiterer Anruf durch ein akustisches Signal angezeigt, sofern 
das Endgerät dieses unterstützt (CW). 

• Verbindung halten, Makeln: Diese Funktion ermöglicht das 
Hin- und Herschalten zwischen zwei bestehenden Verbindun-
gen (CH). 

• Dreierverbindung, Konferenzschaltung: Bei einer Konferenz-
schaltung können drei oder mehr Anschlüsse gleichzeitig 
miteinander kommunizieren. Die Konferenz bedarf der Unter-
stützung des Konferenz einleitenden Endgerätes (3PTY). 

• Aktives Aufbauen einer weiteren Verbindung während eines 
gehaltenen Telefonates (Rückfrage). 

4.  Zusätzliche Leistungen 

Die Stadtwerke Erkrath erbringt nach Vereinbarung im Rahmen 
der technischen und betrieblichen Möglichkeiten, ggf. gegen 
gesonderte Vergütung gemäß Preisliste, insbesondere folgende 
zusätzliche Leistungen: 
• Bis zu maximal zehn Rufnummern für einen Mehrkanal-An-

schluss 
• Ständige oder fallweise Unterdrückung der Übermittlung der 

Rufnummer des Anschlusses bei ankommenden Verbindun-
gen (COLR) 

• Ständige oder fallweise Unterdrückung der Übermittlung der 
Rufnummer des Anschlusses bei abgehenden Verbindungen 
(CLIR) 

• Feststellung einzelner ankommender Verbindungen (auch 
im Falle der Rufnummernunterdrückung) bei belästigenden 
oder bedrohenden Anrufen (Identify, MCID und Sofortfangen) 
auf schriftlichen Antrag des Kunden, sofern er in einem zu 
dokumentierenden Verfahren schlüssig vorträgt, dass er Ziel 
solcher Anrufe zu sein scheint und er die Anrufe nach Datum 
und Uhrzeit eingrenzt. 

Weiterer Leistungsumfang
 
Hausanschluss und Hausinnenverkabelung 
Der Kunde erhält von der Stadtwerke Erkrath einen Hausan-
schluss gemäß der jeweils vertraglich vereinbarten Konditio-
nen. Diese gelten pauschal für eine Schachtlänge von bis zu 10 
Metern von der Glasfasertrasse in öffentlichen Verkehrsraum 
bis an die betreffende Wand des Objekts zur Hauseinführung. 
Ausbaustrecken über 10 Meter Länge werden von den vertrag-
lich vereinbarten Pauschalkonditionen nicht abgedeckt und 
erfordern gesonderte vertragliche Festschreibungen.

Die Hausinnenverkabelung (NE 4) beinhaltet bis zu maximal 10 
Meter Glasfaserverkabelung inklusive bis zu einer Decken- oder 
Wanddurchführung. Weitere Leitungswege, Geräte im Signal-
weg und bauliche Maßnahmen werden von der Stadtwerke 
Erkrath nicht erbracht, beziehungsweise verfügbar gemacht. Die 
Kosten der Hausinnenverkabelung gehen stets zu Lasten des 
Kunden, Ausnahmen werden schriftlich, vertraglich geregelt.

Kundenerklärung

Ich habe den Leistungsumfang gelesen / erläutert bekommen (nichtzutreffendes streichen) 

Ort,  Datum Unterschrift


